
 
 

Die Abschaffung der Buchpreisbindung – Was tun als Autorin, als Autor deutschsprachiger Bücher?
Der Umgang mit Verlagen und Vertragsverhandlungen nach dem Fall der Buchpreisbindung – ein Merkblatt für Autorinnen und Autoren  
Dieses Merkblatt können Sie auch als pdf direkt von der Website www.a-d-s.ch herunterladen.   © AdS, Zürich 2007 

Feste Ladenpreise für deutschsprachige Bücher sind Geschichte. Der Bundesrat hat 
am 2. Mai 2007 ein Gesuch der Buchhändler und Verleger abgewiesen und die 
Preisbindung auch nicht ausnahmsweise zugelassen. Der Markt hat schneller als 
erwartet mit rasant sinkenden Buchpreisen reagiert. Wie sich diese Entwicklung auf 
die Beteiligungshonorare der Autorinnen und Autoren auswirkt, ist aufgrund der 
konkreten Ausgestaltung der Verträge mit den Verlagen unterschiedlich zu beurteilen. 

Eckdaten der Buchpreisbindung in der Schweiz 

Seit 1889 gab es zwischen schweizerischen Verlagen und dem Buchhandel 
Absprachen über feste Endverkaufspreise. 1973 und 1982 gelangte die 
Kartellkommission in zwei unterschiedlichen Untersuchungen zum selben Ergebnis: 
die Preisabsprachen seien aus überwiegenden kulturellen Gründen zulässig.  

Basis der zweiten Untersuchung war ein Regelwerk, welches der Schweizerische 
Buchhändler- und Verlegerverband SBVV 1976 erlassen hatte. Diese Marktordnung 
verpflichtete die ihr angeschlossenen Verlage, die Endverkaufspreise für Bücher 
festzulegen. Der Buchhandel hatte diese Preise einzuhalten – auch jene, welche 
ausländische Verlage festsetzten. Ausserdem waren die Kurs- und 
Kostenumrechnungstabellen des SBVV verbindlich. 

Im Hinblick auf eine Mitgliedschaft im Europäischen Wirtschaftsraum EWR, welche 
die Schweiz damals anstrebte, verabschiedete der SBVV im Juni 1991 eine neue 
Marktordnung. Diese sollte Widersprüche zum europäischen Kartellrecht ausräumen. 
Obwohl die EWR-Vorlage in der Volksabstimmung scheiterte, setzte der SBVV den 
«Sammelrevers 1993 für den Verkauf preisgebundener Verlagserzeugnisse in der 
Schweiz» in Kraft. – Der Sammelrevers setzte sich aus mehreren 
Preisbindungsverträgen zusammen: jeder einzelne Buchhändler und 
Zwischenbuchhändler verpflichtete sich gegenüber jedem einzelnen Verleger den für 
einen bestimmten Buchtitel festgesetzten Ladenpreis einzuhalten. Diese Verträge 
wurden auf Seiten der Verlage und des Buchhandels gebündelt. Verstösse gegen 
dieses Preisbindungssystem zogen Konventionalstrafen nach sich. 

1999 hielt die Wettbewerbskommission (früher Kartellkommission) fest, dass der 
Sammelrevers für deutschsprachige Bücher zu einer unzulässigen 
Wettbewerbsbeschränkung auf der Stufe des Handels führe, zumal 90 Prozent des 
deutschsprachigen Bücherangebots diesem Preisbindungssystem unterworfen sei. Die 
Wettbewerbskommission kam in weiteren Untersuchungen zum nämlichen Schluss 
und auch das Bundesgericht bestätigte diese Auffassung mehrfach. Somit blieb nur 
noch die Hoffnung, dass der Bundesrat die Buchpreisbindung über eine 
Ausnahmeregelung aus überwiegend öffentlichen Interessen schützen würde. Am  
2. Mai 2007 entschied dieser aber, die Buchpreisbindung für deutschsprachige Titel 
sei aus kulturpolitischen Interessen nicht notwendig. 

Französische und italienische Bücher sind von diesem Entscheid nicht betroffen. 

Gesetzliche Buchpreisbindung 

In Deutschland und Österreich ist der auf privaten Verträgen beruhende Sammelrevers 
durch Buchpreisbindungsgesetze für Neuerscheinungen abgelöst worden. Überhaupt 
hat sich in der Europäischen Union – abgesehen von einigen Mitgliedstaaten – die 
gesetzliche Regelung der Buchpreisbindung als Standard durchgesetzt. 

Auch in der Schweiz sind Bestrebungen im Gang, gesetzliche Grundlagen für eine 
Buchpreisbindung zu schaffen. Die Wirtschaftskommission WAK wird 
voraussichtlich noch vor Ende 2007 einen entsprechenden Gesetzesentwurf vorlegen. 
Die Buchhändler und Verleger haben der WAK ein Bandbreitenmodell unterbreitet. 
Diesem zufolge soll der Buchpreis in den drei Sprachregionen zwischen null und 20 
Prozent über dem Referenzpreis liegen. Letzteren würden die in- und ausländischen 
Verlage oder die Importeure in Euro festlegen. 

 

Vorerst rät der AdS – je nach Ihrer vertraglichen Situation – entsprechend den 
nachstehenden Fallkonstellationen aktiv zu werden. Bei Problemen wenden Sie 
sich an den AdS (Tel. +41 44 350 04 60, sekretariat@a-d-s.ch). 
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Verlagsvertrag 
und die Abschaffung der Buchpreisbindung 

Fall 1: Bestehender Vertrag Fall 2: Neuer Vertrag 
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FALL 1: BESTEHENDER VERTRAG 
Verträge sind einzuhalten und verlieren mit der Abschaffung der Buchpreisbindung ihre 
Gültigkeit nicht. In diesem Zusammenhang sind drei Fälle zu unterscheiden: 
− Sie haben ein von Verkaufszahlen unabhängiges Pauschalhonorar vereinbart.  

� Die Abschaffung der Buchpreisbindung hat keinen Einfluss auf Ihre Entschädigung. 
− Ihr Honorar basiert auf dem Ladenpreis und der Anzahl verkaufter Buchexemplare 

(prozentuale Erfolgsbeteiligung, Tantiemen) und 
o der Vertrag enthält für die Abschaffung der Buchpreisbindung keine Bestimmung.  

� Gehen Sie direkt zu Fall 1 – A). 
o der Vertrag sieht eine Regelung bei Abschaffung der festen Buchpreise vor. 

� Gehen Sie direkt zu Fall 1 – B). 

Fall 1 – A) ohne Preisempfehlung bei Abschaffung der festen Buchpreise 

Bis 1990 war kaum ernsthaft mit der Abschaffung der Buchpreisbindung zu rechnen. Deshalb 
bildet dieses Jahr die Grenze für eine weitere Differenzierung: 

Fall 1 – A.1) Vertragsabschluss vor 1990 

Verträge werden unter dem stillschweigenden Vorbehalt abgeschlossen, dass die Verhältnisse 
im Wesentlichen so bleiben wie sie sind («clausula rebus sic stantibus»). Verändern sich aber 
die Umstände grundlegend, ohne dass dies voraussehbar gewesen wäre – wie eben bei der 

Abschaffung der festen Buchpreise als Berechnungsbasis für die Tantiemen –, können Sie sich 
auf die «clausula» berufen und im Einvernehmen mit dem Verlag den Vertrag entweder 
auflösen, dessen Laufzeit ändern oder den bislang festen Ladenpreis als Berechnungsgrundlage 
für die Tantiemen beibehalten. Weigert sich der Verlag, auf Ihre Anliegen einzugehen, bleibt 
nur der Gang zum Gericht. 

Fall 1 – A.2) Vertragsabschluss nach 1990 

Nach 1991 lag die Abschaffung der Buchpreisbindung eher im Bereich des Möglichen, weshalb 
Ihnen eigentlich nur bleibt, den Verlag zu einer freiwilligen Vertragsänderung zu bewegen. Für 
die Varianten � gehen Sie zu Fall 1 – B), Fall 2 – A) und Fall 2 – B). 

Fall 1 – B) mit Preisempfehlung bei Abschaffung der festen Buchpreise 

Der Verlag hat sich für den Fall der Abschaffung der Buchpreisbindung verpflichtet, in 
Absprache mit dem Autor oder der Autorin eine Preisempfehlung vorzunehmen, welche – 

unabhängig vom tatsächlichen Ladenpreis – der Berechnung der Tantiemen zugrunde gelegt 
wird. (Vgl. Kommentar des AdS zu § 4.4.1 des Mustervertrags für Belletristik  
� www.a-d-s.ch, Link Leistungen/Musterverträge). Bestehen Sie bei den Verhandlungen  
auf einer Preisempfehlung, welche Ihnen ein angemessenes Honorar garantiert. 

FALL 2: NEUER VERTRAG 
Sie schliessen erst einen neuen Verlagsvertrag ab. Zur Absicherung Ihres Honorars empfiehlt 
der AdS 
− eine Preisempfehlung vorzunehmen. � Gehen Sie zu Fall 2 – A).  

oder 
− eine Mindestgarantie festzulegen. � Gehen Sie zu Fall 2 – B). 

Fall 2 – A) Preisempfehlung 

Sie handeln mit dem Verlag einen Preis aus, als Empfehlung für den Buchhandel. Schreiben  
Sie diese Preisempfehlung, welche als Grundlage für die Berechnung Ihres prozentualen 
Beteiligungsanspruchs gilt, als Pflicht des Verlags im Vertrag fest – beispielsweise 
folgendermassen: 

«Der Verlag verpflichtet sich, dem Buchhandel den mit dem Autor / der Autorin 

abgesprochenen Ladenpreis von Fr. XY (ohne Mehrwertsteuer) zu empfehlen. 

Der Autor / die Autorin erhält für jedes verkaufte Exemplar ein Honorar auf der 

Basis dieser Preisempfehlung, unabhängig vom jeweils tatsächlich erzielten 
Ladenpreis. 

Das Honorar beträgt für Originalausgaben: 

...... % ...... Exemplare.» 
Die Preisempfehlung muss dem Autor oder der Autorin ein angemessenes Honorar 
gewährleisten. 

Fall 2 – B) Mindestgarantie 

Die Preisempfehlung kann auch einer Mindestgarantie entsprechen, und zwar auf zwei Arten: 

1. Die Preisempfehlung gilt als untere Grenze für die Berechnung der Tantiemen – etwa wie 
folgt: 

«Der Verlag verpflichtet sich, dem Buchhandel den mit dem Autor / der Autorin 
abgesprochenen Ladenpreis von Fr. XY (ohne Mehrwertsteuer) zu empfehlen. 

Der Autor / die Autorin erhält für jedes verkaufte Exemplar ein Honorar, 

welches mindestens auf der Basis dieser Preisempfehlung beruht, auch wenn 
der tatsächlich erzielte Ladenpreis tiefer liegen sollte. Überschreitet der 
tatsächlich erzielte Ladenpreis die Preisempfehlung, gilt dieser als 

Berechnungsgrundlage für das Honorar.  

Das Honorar beträgt für Originalausgaben: 

...... % ...... Exemplare.» 

2. Der Vertrag sieht unabhängig von einer Preisempfehlung und dem tatsächlich erzielten 
Ladenpreis einen festen Betrag in Franken und Rappen pro verkauftes Buchexemplar vor. 

 


